
  

 
 
Die Stadtverordnetenversammlung 
 
 
 

 

 
Protokoll über die Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 22.06.2016 
________________________________________________________________________ 
 
Beginn:  18:00 Uhr 
Ende:  21:00 Uhr 
Ort:  Versammlungsraum des Rathauses Beeskow 

 
Teilnehmer: 

Vorsitzender: Steffen, Frank , Mitglieder: Birnack, Eberhard , Busse, Siegfried , Gierke, 

Bastian , Jurisch, Rosemarie , Lenhardt, Norbert , Niederstraßer, Karin Dr. , Scholz, 

Sieghard , Tschampke, Klaus , Weichselbaum, Klaus , Mitarbeiter der Verwaltung: 

Bartelt, Kerstin , Schulze, Steffen ,  

 

entschuldigt: 

Mitglieder: Rudolph, Hartmut ,  

 
A) öffentlicher Teil 
 
TOP  1 Feststellung laut Geschäftsordnung  
 
 
 1.1. Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung  
 
Die Sitzung wurde ordnungsgemäß einberufen.  
 
 
 1.2. Feststellung der Beschlussfähigkeit  
 
Die Beschlussfähigkeit wurde mit 8 Abgeordneten + Bürgermeister festgestellt (Herr Scholz 
kam verspätet).  
 
 
 1.3. Feststellung der Tagesordnung  
 
Der Bürgermeister stellte den Antrag der CDU-Fraktion zur Abstimmung, die öffentliche 
Tagesordnung zu Beginn des HFA zu behandeln. Dieser Antrag wurde bei 2 Ja-Stimmen und 
7- Nein-Stimmen mehrheitlich abgelehnt.  
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Die Tagesordnung wurde einstimmig beschlossen.  
 
 
TOP  2 Protokollkontrolle vom 05.04.2016  
 
Das Protokoll wurde bestätigt.  
 
 
TOP  4 Standortentscheidung Jugendtreff BV/031/2016/II 
 
Wortprotokoll: 
Die CDU-Fraktion hat beantragt, dass zu diesem Tagesordnungspunkt keine Abstimmung 
durchgeführt wird, da die Sperrfrist für abgelehnte Anträge in der Geschäftsordnung dem 
entgegensteht. Auf Vorschlag des Bürgermeisters folgte der HFA diesem Antrag.      
 
Beschlussvorschlag: 
Die Stadtverordneten der Kreisstadt Beeskow beauftragen die Verwaltung das Objekt 
…………………………………… für die hauptamtliche Jugendarbeit in Beeskow zu entwickeln. 
Sofern erforderlich, sind die entsprechenden Planungen und Förderanträge vorzubereiten.    
 
 
Keine Abstimmung  
 

 
 
 
TOP  5 Kommunale Richtlinie zur Mittelvergabe aus dem 

Verfügungsfonds im Sanierungsgebiet "Beeskower 
Altstadt" der Stadt Beeskow 

BV/029/2016/I 

 
Beschlussvorschlag: 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Kommunale Richtlinie zur Mittelvergabe 
aus dem Verfügungsfonds im Sanierungsgebiet „Beeskower Altstadt“ der Stadt Beeskow.   
 
Abstimmung: 10  Dafür: 10 Dagegen: 0 Enthaltungen: 0 
 
 
TOP  6 Richtlinie für die Träger von Kita- und 

Horteinrichtungen in der Stadt Beeskow zur 
Erhebung von Elternbeiträgen für die Betreuung 
von Kindern 

BV/017/2016/II 

 
Beschlussvorschlag: 
Die Stadtverordnetenversammlung der Kreisstadt Beeskow beschließt die Richtlinie für die 
Träger von Kita- und Horteinrichtungen in der Stadt Beeskow zur Erhebung von 
Elternbeiträgen für die Betreuung von Kindern.   
 
Abstimmung: 10   Dafür: 9 Dagegen: 1 Enthaltungen: 0 
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TOP  7 Änderung der Satzung über die Straßenreinigung 
und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren 

BV/033/2016/II 

 
Wortprotokoll: 
Aufgrund eines Fehlers beim Versand der Unterlagen wurde den Abgeordneten der 
Satzungstext mit Anlagen noch einmal vollständig verteilt.      
 
Beschlussvorschlag: 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Beeskow beschließt die 
Straßenreinigungssatzung ab 01.01.2017, welche folgende Änderungen beinhaltet:  
 
Präambel 
Auf Grundlage der §§ 3 und 28 Abs. 2 Nr. 9  der Kommunalverfassung des Landes 
Brandenburg vom 18.12.2007 (GVBl. I, S. 286), des § 9 Abs. 3 und des § 49 a des 
Brandenburgischen Straßengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 28.07.2009 
(GVBl I, S. 358) und der §§ 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land 
Brandenburg vom 31.03.2004 (GVBl I, S. 174) in den jeweils gültigen Fassungen hat die 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Beeskow am 12.07.2016 folgende Satzung über die 
Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren beschlossen: 
 
§ 7 
Gebührenmaßstab und Gebührensatz 
..…(5) Die Benutzungsgebühren je m Grundstücksseite ergeben sich aus der Anzahl der 
wöchentlichen Reinigungen. 
 
Sie betragen: für die Reinigungsklasse 2   1,30 € / m / Jahr (0,90 + 0,40) 
   für die Reinigungsklasse 2a  0,85 € / m / Jahr (0,45 + 0,40)  
Die Zugehörigkeit einer Straße zu den in Abs. 5 genannten Reinigungsklassen ergibt sich aus 
dem Straßenverzeichnis (Anlage 5). 
 
(6) Die Benutzungsgebühren je Frontmeter für die Reinigungsklasse 4 (nur Winterdienst/ 
Laubentsorgung) Anlage 5 - beträgt   0,40   / m / Jahr. ….. 
 
§ 11 
In-Kraft-Treten 
Diese Satzung tritt am 01.01.2017 in Kraft. Gleichzeitig tritt die bisherige Satzung über die 
Straßenreinigung und Erhebung von Straßenreinigungsgebühren vom 18.12.2014 außer 
Kraft. 
 
Anlage 1 (Straßenverzeichnis) und Anlage 2 (Straßen, deren Fahrbahnen durch die Anlieger 
gereinigt werden) 
Neuaufnahme  An der Kupferschmiede   
 
Abstimmung: 10   Dafür: 10 Dagegen: 0 Enthaltungen: 0 
 
 
TOP  8 Informationen und Anfragen  
 



Seite 4 von 4 
   

Frau Bartelt informiert, dass in die SVV ein geänderter Baubeschluss zur Rouanetstraße 
eingebracht wird. Im Planungsverfahren war aufgrund der Kosten der Ausbau mit Asphalt 
verworfen worden. Die Beschlusslage muss dieser Änderung angepasst werden. Weiterhin 
wird es eine Vorlage zur Änderung des Bauprogrammes für den Bereich Schützenstraße 
geben. Hier hat es eine Eigentümerversammlung gegeben, bei der auch der Ausbau der 
Fahrbahn vorgeschlagen wurde.  
 
Die Verwaltung wird in den nächsten Monaten testen, ob eine Aufhebung der 
Zeitbegrenzung auf dem Kamener Platz zur Entlastung der Parkplätze in der Puschkin,- und 
Eugen-Richter-Straße führt.  
 
Herr Lenhardt wies auf Sichteinschränkungen durch eine Hecke an der Ecke Schützenstraße/ 
Liebknechtstraße hin.       
 
 
 
 
 
gez. 
Frank Steffen  
Vorsitzender des Haupt- und Finanzausschusses  
 
 
 
Für die Protokollführung 
 
gez. 
F. Steffen 
Bürgermeister 
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